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Stadtwerke Weiterstadt

Genehmigung

Hiermit erteile ich die aufsichtsbehördliche Genehmigung zu

a) dem im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Stadt Weiterstadt „Stadtwerke" für
das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzten Gesamtbetrag der vorgesehenen
Kreditaufnahmen in Höhe von

4.000.000 €

(in Worten: Vier Millionen Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit § 103 Abs.
2 HGO;

b) dem im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs der Stadt Weiterstadt „Stadtwerke" für
das Wirtschaftsjahr 2023 festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe
von

500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

gemäß § 115 Abs. 3 HGO in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO.

Im Auftrag

Koch

Öffentliche Auslegung

Der Wirtschaftsplan liegt zur Einsichtnahme vom 30. Juni bis 10. Juli 2023, außer dem 01. und 02.
Juli 2023 sowie 08. und 09. Juli 2023 im Rathaus, Riedbahnstraße 6, Finanzen/Controlling,
Zimmer 504 zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:
montags, dienstags, donnerstags von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 15:30 Uhr, mittwochs
von 8:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 18:00 Uhr, freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr.

Weiterstadt, 28. Juni 2023

Der Magistrat
gez. Ralf Möller
Bürgermeister

Wirtschaftsplan












































































































